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UJ,m scaenamct, ccc'i'nisse Troianu,m e.'licidium, praesentiamala ve­
tustis cladi,bU$ adsimulantem1; überliefert ist aber ein zn keinem
bekanntenSystem passendel'Ansatz, nach welchem 417 Ja.hre
zwischenjenemEreigniss und Roms Erbauungliegen:!. Ich ver­
muthe, dass der Ansatz aus flavischer Zeit stammt. Freilich
muss noch etwas Anderes in jenem Zahleuspiel steoken. Von
364 bis 817 verstreiohengenau 453 Jahre,die Summevon 418
Ja.hren, Monaten und Tagen ergibt ) Jahr zu viel und 7 Tage
zu wenig. Nun werden wohl bei lässigemAusdruokAnfangund
Endtermin beide mitgerechnet8: für mystischeBezügeist derar­
tige Willkür nicht statthaft, vielmehr volle Genauigkeit zu er­
warten. Solche wird erreicht wenn man weitere 7 Jahre, 7 Mo­
nate, 7 Tage hinzufiIgt; denn 425 �~�a�h�r�e�, Monate und Tage sind
gleich 461 Jahren7 Monaten. Der 18. Juli nämlich stand als
Tag der Alliasohlacht allgemein seit Angustus fest, aen 19. �v�e�r�~

bürgte die Autorität desLivius als denJahrestagder Zerstörung,
endlich verblieb Rom 7 Monate naoh der ältestenUeberlieferung
in den Händender Gallier4• Als der'Befreiungist der 13.
:Ji'ebruarim Kalender des Silvius (448 n. Chr.) eingetragen; am
15. werden die LupereaUa, das alte FestderReinigung derpala­
tinisohenStadt gefeiert. Der einzige Geschiohtsohreiber,der den
Tag der Befreiung erwähnt und daran den Triumph des Camillns
nebst der Reinigung der Stadt ansohliesst,ist Plutaroh. loh ver­
nmthe, dass wir es hier mit .flavischenFestsetzungenzu thun
haben. Wenu dasDatumdesNeronischenBrandesmit demjenige,n
aesGallisohenzusammenfiel,so aarf man erwarten,dass das rla­
tum der HerstellungHoms durch Camillus dasselbe ist wie das
deI' Herstellungdurch Vespasian. Vom 19. Juli bis zum 13.Fe­
bruu sind 210 Tage = 7 Monate: ioh sohlies86also, dass der
Umfang der FlavischenStadt am 13. Februar826 bestimmt, mit
anderenWorten, aa dasZiehen der Mauerfurchegleiohbedeutend
ist mit der Gl'ündung, dass Rom an diesemTage von Vespasian
gegründetworden sei. Das Datum ist vorläufig durch Vermu­
thung gewonnen, nicht so die tiefe Mystik der Jahreszahl. An
den Paliliell 826 hat Rom 71/ 2 Saeculavon 110 oder 25 Gene-

t Tao. Ann. XV 39, Sueton38, Dio LXII 18.
\! Lydus de magistr. I 2, Gelzet, Afrioanus I p. 222.
a Holzapfel, ehron. p. 853; Soltau, Chron. p. 249fg.
4, Polyb. II 22, 5, Plut. Cam. 28. 30; 6 Monate Varro Non. IX 6,

Flor. I 7, 15; 8 Monate Servo V. Aen. VIII 652. '"
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rationen von 33 Jahren vollendet; 2 Saecula sind seit den Spie­
len von 605, 88 Jahre, 1/5 des grossen Saeculum seit den Spielen
des Augllstus verstI'ioben usw.

Ipsa dividitur in regiones quattuordecim compita Larum
OOLXV. Vesvasian bat bine wirkliohe, sondern eine symbo­
liBche :Mauer errichtet, anders ausgedrückt eine Grenzlinie zwi­
schen Stadt und Vorstadt gezogen die tief ins bürgerliohe Leben
einsohnitt. Das Mass von 13200 110 X 120 oder 440 X 30
Schritt,. lehnt sich deutlich an die Saecularzahlen an. Es beträgt
19586m, die Aurelianisclle Mauer 18837,5m 1 ; das Mehr von
700 m entspricht durchaus, wie später zu erörtern sein wird, den
allgemeinen Voraussetzungen, die in Betreff der Stadtgesohichte
gegehen sind. Das Mass mag abgerundet sein, wird sich aber
schwerlich von der Wirklichkeit weit entfernen. - Die Stadt
der Flavier umschliesst die Stadt der sieben Könige. Wenn jene
14 Regionen, diese 7 Berge in sich begreift, so wird der Schrift­
steller die eine doppelt so gross als die andere gedacht haben:
darnach wäre der Umfang der Königsstadt 6600 Schritt. Auch
dies :Mase stimmt seh1' gut zum Thatbestand; genaue Angaben
sind mir nicht bekannt, die Schätzungen schwanken um 6-7 :MilHen
herum 2. Von der Ostgrenze der f1avischen Stadt wird gesagt:
clauditur ab Ol'iente aggerc Tarquini SUllerbi intet' prima opere
mirabili. Mmque eutn muris aequavit qua maxime patebat aditt~

plano. celero muniia erat lJraecelsis muris at~t abrwptis tnontibus,
n·isi quod eoJspatiantia teeta multas addidere f.t.rbes. Den Wall auf
dem Esquilin schreibt die Tradition einstimmig dem Servius
Tullius zu8. An (lessen Stelle ruckt hier Tarquinius lediglich
aus dem Grunde ein, damit erst das siebente Geschlecht die
Siebenhügelstadt. fertig bringt. - Endlich das älteste ROIll ist
das Werk des Romulus, der 37 Jahr, ein :Menschenalter lang re­
giert. Gemäss der zu Grunde liegenden Anschauung winl die

1 Lauciani, BuH. comunale 1892 p. 88: credo la cifra esatta e
definitiva.

2 Dionys IV 13 setzt die Mauer Roms etwas länger an als die
athenische; letztere wird zu 60 Stadien bestimmt (Curtius, Stadtge­
schichte LXXVIII), doch steht das Mass nicht fest. Nibby zu hoch
7845, Jordan zu niedrig 5740 Schritt (Jordan Top. I 1 p.245 A.).

8 Liv. I 44 Dionys IV 13, Strab. V 234, Aur. Victor v. ill. 7;
Dion. IV 54 redet nur von einer Verstärkung des Walls durch Tal'­
quh~us.
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auf den Palatin beschränkte .Ansiedlung ein Siebentel des Um­
fangs der Königsstadt, mitbin943 Schritt 1396 m enthalten. Dies
klingt sehr verständig; genane Messungen fehlen, nach den Plii.·
nen bestimmte Lanciani den Umfa.ng des Berg'es in der Tiefe auf
1744 m, vor Jahren ich selbst den Umfang der Stadt auf etwa
1400 m 1. ImSinll8 des Plinius besteht also Rom aus drei con·
centriscben Kreisen deren Durchmesser sich wie 1: 7 : 14 ver­
halten. Soweit ist alles einfach und Id8.r. Was aber die Laren­
capelIen anlangt, so ist eine sichere Beziehung zum Saeoulum
nicht erkennbar, übrigens erheben sich auch aus anderen Gründen
Zweifel gegen die Richtigkeit der überlieferten Zahl.

Eiusdem spatium menst~ra cur1'enle a tnüiario in capite Ro­
ma1ii .fori statuto ad singulas pm'tas, quae atmt llodic numero
XXX VII, ita ut il'teodecim semel numerentur praete1'eanturque e;v
veteribtts VII quae e-8se desierunt, efficit pasStttem pet' dir~ctum

XXMDOOLXV. So Detlefsen nach der zweiten Hand des Leidensis
F und des Biccardianus: F verändert ausstll'dem die am Schluss
stehende Zahl in XXX M, Es handelt sich in dem Satz um eine
Messung, die nicht aus der Addition von so nnd so viel mit der
Messruthe gefundenen Grössen, sondern aus theoretischer Rechnung
abgeleitet ist. Das besagen die Worte per directum, gerade wie
Y 80 die absolute Höhe eines Gipfels (altitudo pet· dit'ectum.) aus
der empirisch bestimmten Steigung (ambitus) erschlossen ist, Pli­
nius fasst die Stadt als Kreis, den Meilenzeiger auf dem Forum
als Mittelpunkt. Nun entsteht die Frage, wie viele Radien die
Schlusssumme ergeben: 37 wäre sinnlos, aber 37 wirkliche Thore
bat auch Rom niemals gehabt, Die Aurelianische Mauer zählt
ihrer 15 und viel mehl' können vor der Befestigung nicht vor·
banden gewesen sein; denn die Zahl der Thore l'iohtet sich nach
den einlaufenden Landstrassen, an den Eingängen wird die städti·
sehe Aceise erhoben, Zollstätten werden auf den Bedarf, nicht in
beliebiger Menge ei~gerichtet. Freilich darf an der handschrift·
lichen Ueberliefemng nicht gerüttelt werden, da die 37 Thore im
Auszug aus der. cODstantinischen Stadtbeschreibung wiederkehren.
Es bleibt nichts übrig, als die Zahl aus mystischen Rücksichten
zu erklären: sie drückt ein Drittel des Saeculum von 110 Jahren
aus, ähnlich wie die Regierungsdauer des Romulus. Der Schrift·
steIler selbst weist uns den Weg, indem er 7 ältere unterge·

1 Templum p. 84, Visconti e LallCliml, Guida deI Palatillo, p. 9,
Jorda.n, Top. I 1 p. 166 A,
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gangene Thore in Abzug bringt, ausserdem aber 12 als ein ein­
ziges rechnet. Mit letzteren hat es eine eigene Bewandtnis!!. Unter
dem J. 42 v. Ohr.. st~ht im Prodigienverzeichniss des Obseql1ens
70: mula Romae ad Duodecim porias peperit; die Stadtbeachre'li­
bung führt in der 11. Region (Oircus Maximus) XII porias auf.
Was darunter zu verBtehen sei, ob die Bogen einer WaBserleitung,
ob eine Ausspannung für Fuhrleute (etwa wie an der Gräber­
strasse in Pompeji) oder was sonst, lässt sich nicht errathen 1.

Unzweifelhaft haben wir es mit einer Fietion zu thun, dIe er­
sonnen ist, nm eine Zahl voll zu machen, übrigens sehr wolll
von einer. älteren Saecularfeier herrühren kann. Nach dem Ge­
sagten kommt nur die Hälfte der 37 Thore, nämlich 19, eine der
Wirkliohkeit angemessene Zahl in Betraoht. Also enthält
die Schlussziffer die Summe von 19 Radien. Leider ist die
Schlussziffer nicht einwandfrei überliefert: die zweite Hand von
F weioht gänzlich ab, die fünf letzten Stellen eine Wiederholung
der OOLXV compita Larum sind entschieden verdächtig 9. In­
dessen brauoht keine sohwere Verderbniss angenommen zn werden.
In der Stadtbeschreibung bei Olympiodor ist von einer Messung
die Rede, die den Umfang der Mauer auf 21 Mi1Hen bestimmte a.
So gefasst ist die Angabe sinnlos, sie erhält einen SinD, indem
wir annehmen, dass der Heide Olympiodor eine nach mystischen
Gesichtspunkten ausgeführte Messung wie die plinianische vor
sioh hatte, aus der, sei es durch Schuld des Geschiohtscbreibers
oder des Exoerptors Photios, die Summe der Radien mit der Pe­
ripherie verwechselt wurde. Ich halte demnacb die Angabe 21
Millien bei Olympiodor für gleichbedeutend mit der Schlussziffer
in dem Satze, dessen Erklärung unl'l hier beschäftigt. Ich glaube
sogar, dass die 22 Millien, welche die Mirabilien für den St.adt­
umfang rechnen, ein unverstanden fortgeschlepptes Erbstück alter
Etruskerweisheit, dieselbe Grösse darstellen., Diese späten Zeug­
nisse liefern einen ungefahren Anhalt für elie Ermittelung der
SchlusBzifferj genauer gewinnen wir sie durch Reohnung. Nach
der ratio geometricae coUectionis numquam fallae'is entspricht
dem Umfang von 13200 ein Durchmesser von 4400 Schritt 4. So-

1 Vgl. Becker, Top. p. 180, Jordan II p. 88.
l! Wie Jordan, Top. II p. 90, I p. 334 A. mit Recht bemerkt.
a Photios, BibI. eod. 80 p. 63a, 27, Bekker vgl. Jordan Top. Il

p. 173.
4, Plinius U 8ofg. kennt zwar 'Ir 31/ 11 reohnet aber IIach alt
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fort leuohtet ein, dass die Entfernungen vom Meilenzeiger des
Forum nicht bis zu den Thoren der fiavischen Stadt, vielmehr nur
bis zu den Thoren der Altstadt gereehnet sind. Der Umfang der'
Altstadt, wie oben gezeigt, misst 6600, der Radius 1100 Schritt"
19 Thore sind vorhanden, folglich wird die Vulgata XXMDCQLXV
in XXMDCCCC zu ändern sein. Die Behauptung mag auf den
ersten Anblick verblüffend ersoheinen. Naeh allem was bei Pli­
nius vorausgeht, erwartet der Leser ein Mass der jetzigen Stadt
und wird geneigt sein zu. schreiben XXXXIMDCCC... Ohne Zweifel
würde damit das Exempel viel durchsiohtiger. Allein die krausen
Gedankengänge und räthselhaften Worte des Verfassel's ,mahnen zur
Vot:sieht, vel'bieten jede gewaltsame Behandlung des Textes. Er
unterscheidet zwisehen moenia und muri: jene kommen dem
allgemeinen Begriff Rom zu, diese nur der urbs (S. 287).
Dem Plinius gilt ferner die Siebenhügelstadt ebenso wie der
Temp61 des besten höehsten Jupiter als ein Werk der letzten
Könige. Nun ist. bei dem Neubau des Tempels der Plan einer
Erweite1'ung des Grundrisses aufgetaucht) aber durch den Ein­
spruch der geistlichen Sachverständigen beseitigt worden: haru­
spices monuere ut reUquiae priQris tlelubri in paludes aveluJrentu,',
templum isdem vestigiis sisteretur; mille deos mutari veterem for­
mam . . . alfitudo aedibus adieota j id solum religio adnuere, et
prioris templi magnificentiae defuisse credebatu1' 1. Naoh diesem
Vorgang kann man schliessen~ dass die Theologen wie die Ju­
risten den Begriff urbs auf die Altstadt beschränkten, wie denn
auoh thatsäohlioh die m!~ltae ailditae urbes zum Tl1ail aussorha1b
des Pomerium verblieben.

Ad e..'l:treml~ vero teatorum cum castris praetoriis cib eodem
miUario per vicos omnillm viarum me''lSU''a colligit paulo amplius
LX p. quod si quis aUitudinem teetorum addat, digMm profecto
aestimationem ooncilJiat fateaturque nullius urbis magnitudinem in
toto orbe potuisse ci comparari. Die Handsohriften sinnlos XX p"

besser die Vulgata LXX p. Eine hohe Zahl wird duroh den Zu­
sammenhang gefordert. Sobald wir uns der Bannmeile erinnern,
welche, die Gronze des städtisohen Reohts bezeiohnet, ist die in
den Text aufgenommene Lesung gegeben: 19 Radien zu 8200

hergebraohter Weise (M. Cantor, Röm. Agrimensoren p. 46 fg.) 1T = 3,
was bei der elliptisohen Gestalt der Stadt überdies, von der Bequem­
lichkeit abgesehen, riohtiger war.

1 Tacit. hist. IV 53.
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(2200 + 1000) ergeben 60800 Soh1'itt. :Auf dem nämliohen Wege
lässt sioh die Angabe des Vopisous im Leben Aurelians 39 ein­
fach erklären: muros ut'bis Romae sie ampliavit ut (Luinquaginta
prope milia murorum eitts ambitus tenealzt. Die Mauer enthielt
15 Thore, deshalb wurden ebenso viel Radien zu 3200 gereohnet,
das ergab 48 Millien. Aus dieser letzten Ziffer stammt mög­
lioher Weise die unverstandene Naohrioht des Zaoharias, dass
Rom sioh von Ost naoh Wellt und von Nord nach Süd je 12
MilHen erstreokt 1.

Das Sohema, das .bisher dargelegt wurde, gewährt massge­
bende Normen um das städtisolle Leben und die städtisohe Ent­
wicklung Roms zu begreifen. Unwillkürlioh wird die Betraoh­
tung von den nooh stehenden Mauerril1geu gefesselt, während
gerade in der Zwisohenzeit die von König Sel'vius bis auf Kaiser
Aurelian verstrioh, der höohste Aufsohwung stattgefunden hat.
Wenn auch keine Mauer der sinnliohen Wahrnehmung zu Hülfe
kommt, vermag dooh das geistige Auge die Sohranken wieder
aufzuriohten, die in dem bunten vielgestaltigen Bild dem Einzel­
nen den gebührenden Platz anweisen. Ein kmzer Hinweis mag
dies erläutern.

Der weiteste Kreis umsohliesllt die sub""bia oder ",'ici om­
ni~,m viarum mit Plinius zu reden und bildet die Grenze gegen
den ag&r. Er misat 6,4 MUHen 9,Q km im Durohmesser, 20 MU­
lien 30 km im Umfang, reicht bis M. Mario Ponte· Molle S. Ag­
nese und den Katakomben der Via Appia. Die christlichen Kirch­
höfe liegen ausserhalb seines Bereichs: orientaliacher Gottesdienst
ist hier verboten 2, Auf diesen Bezirk ist die bürgerliohe Recht·
sprechung (iudioia legitima) beschränkt, woraus weit reichende
Folgen für Verkehr und Rechtsleben sich ergeben s. In der Kai­
serzeit gilt der Satz mille passus 1~on a milial'io urbis sed a con­
tinentibus aedti{iciis nMmerandi SU1~t4. Unter der Republik war
der Kreis enger gezogen, da sein Durchmesser nur 4,2 Millien
6,2km, sein Umfang 13,2 Millien 19,5 km betrug, insonderheit
war das Marsfeld ausgeschlossen ö, Damals hatte die Rechtsgrenze

1 Jordan Top. II p. 174.
II Dio LIV 6 vgL VaL Max. II 4, 2.
II Gaius IV 104, Dig, XXX1Il9, 4, L 16, 2. 87. 139. 147. 173.
4, Dig. L 16, 154.
I; Liv. III 20 XXIV 9 DionYll VIII 87, Appian b. civ. II 31, Dio

LI 19. Die griechisollen Autoren beschränken die tribunioisohe Inter-
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nooh eine groBse politisohe Wiohtigkeit, weil sie die Geltung
der Grundreohte des römisohen Volkes, der Provooation und
Interoession umschrieb. Ihr Vorrüoken geht mit der Stll.dterwei­
terung Hand in Hand.

Der zweite Kreis umsobliesst Rom, d. 11. Alt- und Neu­
stadt; 'Ubei continente habittibitur, wie es in Caesars Städteord­
nung heisst. Die Rechtsquellen untersoheiden so ~ urbis appellatio
mur~, 1:lo-mae auteril continentibus aeiUfi,ciis fi,nitur quod latius
palet 1. Zu Caesars Zeit nimmt die Neustadt noch wesentlich die
Stellung der spä.tel'en Vororte ein; wenn auoh das Fahren in ihr
verboten wird, so ist die Strassenreinigung nioht mit der Alt­
stadt gemeinsam,. sondern einer besonderen Behörde, den dU()
virei vieis extra propi~lsve urbem Romam pasSf~S M purgandeis
übertragen 2. Die Behörde ist vor dem J. 13 V. ChI'. abgesohafft
und damit die Strassenreinigung einer einheitlichen Leitlmg unter­
stellt worden s. Ich führe dies als Beispiel an, wie die Einge­
meindung der Neusta.dt durch eine lange Reihe von Ma.ssregeln
allmäblioh angebahnt wurde; aber erst wäbl'end der zweiten Cen­
sur des Augustus 8 v. Chl·. mit der Erweiterung des Pomerium
ward rechtlich zum Abscbluss gebracbt. Ihren thatsächlichen
Ausdl'llCk erhielt sie alsbald 7 v. Chr. durch die Eintheilung des
erweiterten Rom in 14 Regionen oder Polizeibezirke'. Von die­
sen lagen 7 innerhalb des PQmerium, nä.mlich nach der constan­
tinischen Bezeiohnung 11 OaeUmontium, 111 bis et Berapis, IV
Tecmplum Pacis, VI AUa 8emita, VIII Forum 1:lomanum, X Pa­
latium, XI Oit·cus Mamimus; 7 ausserhalb, nämlich I Port'a (Ja­

'[Jena, V Esquiliae, VII Via Lata, IX Oircus Flaminius, XII
PisciM Publica, XIII A'lJentinu8, XIV 1'rans Tfberim, davon
XII und XIII zum Theil innerhalb der Maner. Es ist nicht
möglioh, den Umfang des augusteischen Rom mit einiger Sicher­
heit zu bestimmen, Wenn man aber berücksiohtigt, dass die
Ansprüehe an die Ausdehnung des Wohnraumes während der
ersten Kaiserzeit wuohsen, erscheint es wenig wahrsoheinlioh,
dass die augustiscbe Stadt der Havisehen an Grundfläohe gleieb

cession auf die Stadt, was für die Zeit in der sie schrieben, d. h. naoh
der Stadterweiterung pes Augustus zutrifft, vorher aber nicht.

1 Dig. L 16, 2. 87. 139. 147, 173.
II CIL. I 206, 50.
S Dio LIV 26.
4 Dio LV 6. 8. 26, Suetpn 80.
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gekommen sei, sollte auch die Einwohnerzahl sich inzwischen
ge,r nicht vermehrt haben. .Jedenfalls ist der flavischeRing der
grösste, der Rom bis auf die Gegenwart umfasst hat. Er misst
4,4 Millien 6,5 km im Durchmesser, 13,2 MilHen 19,5.km im Um­
fang. Obwohl er gen Osten mit dem servianischen Wall ab­
schliesst und Aurelian den davor gelegenen Strich mitsammt dem
Praetorianerlager in seine MaUCl' einbezog.en hat, bleibt deren
Länge um volle 700 m im Rüokstand. Dal'ans ergibt sich" dass
die Stadt nach anderen Riobtunge..u, namentlich an ihrer Pulsader
am Fluss hin bedeutend weiter als die Mauer gereicht hat. ­
Dafür sprechen verschiedene andere Thatsaohen. ,Rom hatte auf­
gehört im militärisohen Sinne Festung zu sein. Allein wie der
alte Wall im Osten auf einer Streoke von 1,3 km den Zugang
auf die Thore besohränkte, so ist eine ausreichende Sperre für
den ganzen Umkreis vorauszusetzen. Solohe war durch die städti­
sche Mauth nothwendig geboten. Von wem die erste Einführung
der Verbrauohssteuer herrührt, welche Gegenstände versteuert
wurden, wissen wir im Einzelnen nicht 1. Vielleicht ist Caligula
als Urheber anzuseben, dem eine drückende Belastung der Ells­
waaren nl\Cbgesagt wird; unter Vespasia.n war Obst und Gemüse
wieder freigegeben 2. Die Vermuthung, dass die unerkliirte Auf­
schrift der Münzen Galba's quadragensimae remissae die Besei­
tigung oder mindestens Erleichterung der römischen Aooise bedeute,
liegt nm so näher, als derartige als ·Köder der Masse dienende
Massregeln in der Gesohiohte der Umwälzungen wiederzuk~hren

pflegen 3, Aber es ist nieht minder bekannt, dass Vespasian zu all­
gemeinem Missvergnügen, auch seines Sohnes die indireoten
Abgaben in Rom vermehrte und die von Galba aufgehobenen
neu in Kraft setzte4. Die von ihm 73 n. Chr. gezogene Stadt­
grenze dient nicht zum Wenigstell :Ilscalischen· Zweoken, wie
jüngere Inschriften bezeugen. Im Lauf von hundert Jahren näm­
lich wird die Grenze verwischt und der sie umgebende freie
Landstreifen bebaut worden sein, als die Kaiser M. Aurel und
Commodus (177-80) neue Marken aufriohteten: /tos lapides con"
stitui i~t8serunt propter controve'Ysias (l?tae inter met'catol'es et man-

1 Ma.rquardt, Staatsverwaltung II p. 270.
2 Sueton Cal. 40, Plin. XIX 56.
11 Cohen I no.178. 79. 98. 99. 200. 46.
(. Sueton 16 omissa sub Galba 'lJectigaZia rmJOcaqJit vgl. c. 23

Dio LXVI 14.
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eipes ortae erant uU fi,~em demonstmrent vectigali fm'iculiari et
ansarii P1:omercali1,m secundum vete)'em, legern semel aumtaa:at e..'lJi­
gundo 1, Die beiden erwähnten Abgaben sind einerseits als Markt­
oder Standgeld, anderseits als Steuer CUr jeden eingeführten Wein­
und Oelkrug zu fassen. Die Insohriften (aus Marmor mit Rand)
waren offenbar an den betreffenden Zollhäusem angebracht. Ihrer
vier sind bekannt, gefunden vor Porta Flaminia Sala):ia und Aai­
naria, Nach den Fundorten entsprach die Zolllinie M. Aure!'s
der von AUI'elian erbauten Mauer und es bleibt nur fraglich, ob
unter jenem bereits das Lager der Praetol'ianer mit der Stadt
verbunden war oder nicht. Der ZllwachB ist aus der Aenderung
des Heel'wesens' und der Gestattung deI' Soldatenehe, die im zwei­
ten Jahl'hundert gewährt wird, zu el'klären: im Grunde genom­
men derselbe Hergang, der in den Lagerstädten an der Reichs­
grenze sich abspielt, Aber von diesel' Ausuallme abgesehen, ist
die Stadt des ausgehenden dritten und zweiten Jahrhunderts klei­
ner geworden als die flavische. Aus der Ueberlieferung hätte man
ohnelJin schJiessen können, dass der Stillstand in der Entwiok­
lung Roms spätestens mit Antlminus Pius, der Rückgang mit
Marc Aurel beginnt.. Die Grenze um,cbreibt ferner das Ge­
biet innerhalb dessen Tags über bis zur zehnten Stunde .nicht
gefahren werden darf'. Als Kreis gefasst wÜl'de dei' Inhalt rund
3000 ha betragen. Wird diese Grösse auch um ein Drittel er­
massigt, so reicht die Wohnfläche vollkolllmen aus um Rom eine
l'vIiIlionenstadt zu nennen, niit dem gleichen Rechte wie d'as heu­
tige Berlin oder Wien, Die meisterhafte Darlegung Pöhtmanns
wird nach dieser Richtung hin durch jede eingehende topogra­
phisohe und antiquarische Forsohung neu bestätigt werden.

Die rechtliohe Stellung dei' intf'amurani und etetram~!rani

soll uns hier nicht aufhalten, Dagegen lässt sioh eine Bespre­
ohung des Pomerium, das Vespasian und Titus im J. 75 erwei­
tert haben, nicht umgehen, Von Hause aus der freie Raum
zu heiden Seiten der Mauer, den die Vertheidigung erheisollt,
ist der Begriff sohon unter den Königen von seiner ursprüng­
lichen Beziehung losgelöst und als Grenze verschiedener Rechts­
gebiete aufgefasst worden. Mit den Worten domi und militiae
bezeiohnen die Römer den Gel;eusatz. Wie der Wall des Lagers

1 Dessau 375 De Rossi, Piante icollogl'aficbe p. 46 fg.
I! Galen XI p. 301 Kühn l(Wp{ov liven TWV oXllf.l0:rwv anoßa(v€lv

Elalv eteIO'J,I!WOI Friedländer, SiUengeschichte 1 5 p. 7l fg.
Rh.;1n. Mus. f, Phllol. N. F. XLIX. 19



290 N,issen

gemeinsam BUrger und Bundesgenossen mnschliesst, so die Stadt­
mauer Bürger und Bauern; noch am Ausgang der Republik
werden die Bewohnel' Roms als montani und pagani untersohie­
den, jene sind in den vier servianischen Regionen, diese in den
umgebenden Quartieren 3m ]'lus8 auf dem Piventin und Esquilin
ansässig. Durch die Entwioklung der Volksfreiheit gegenüber
der Magistratnr verliert der Gegensatz seine anfängliche Schäl'fe,
in der Kaiserzeit vel'schwindet das Verständniss des Pomerium
n8.Oh seiner politischen Bedeutung aus dem allgemeinen Bewusst­
sein, Ehedem in den Tagen des alten Ständekampfes war es
keineswep;s gleichgiltig gewesen, ob ein Stadtviertel innerhalb
oder a11s8erhalb des Pomerium lag: aU8serhalb gebot der Magi­
strat über Leben und 'rod, innerhalb hatte er den Blutbann nicht,
mussten seine Lictoren clas Beil aus dem Ruthenbündel fortthun,
Die kaiserliche Gewalt ist an diese Rechtsscbranke nicht gebun­
den: wenn auch der Kaiser statt des Feldllerrnlllimtels die Toga
trägt, wenn die Beile seiner Lictoren wie beim Trinmph mit
Lorbeer vel'hUllt sind, die Garde ausserhalh des Pomerium lagert,
die Palastwache im BÜl'gel'-, nicht, im Kriegskleid aufzieht, so
sind das lauter äusserl'l" Formen auf die wenig ankommt. Tiefer
greift die Vorschrift in das städtische Leben ein, dass fremden
Göttern wie Menschen der Wohnsitz innerhalb des Pomerium
untersagt ist, In den Fremdel1vierteln braucht die Polizei min­
dere Rücksicht walten zu lassen als der Bürger beanspruoht,
Aber der entscl1eideude Gesichtspunkt, um zu begreifen, was das
Pomerium für die Entwicklung der Welt.stadt bedeutete, wird
dem Privatreoht entlehnt werden müssen. Grund und Boden
im Umkreis der Mauer gehört iu ausgedehntem Masse der Ge­
meinde, kann wohl mit oder ohne Rente zur Bebauung überlassen,
aber nach jeglicher Verjährungsfrist wieder eingezogen werden.
Die Annahme ist durohaus erlaubt, dass der ganze von deI' seI'­
vianischen Mauer umgebene Fläohenra.um jenseit der vier Re­
gionen von Hause aus ein öffentliohes Besitzthumdarstellte. Vom
Aventin wissen wir dies ausdrücklich: 456 v. Chr. wurden die
Possessoren ausgetrieben rind der Hügel zu Bauplätzen nnter die
Plebejer vertheilt. Damit trat el' in die gleiohe privatrechtliche
Stellung ein wie der Grund und Boden innerhalb des Pomerium.
Wenn die sacrale Gemeinschaft mit diesem erst durch den ge­
lehrten Kaiser Claudius 50 n. ChI'. ausgesprocllen wm'de, so hat
solcher Act die Gemuther von Antiquaren und Theologen be­
greiflicher Weise lebhnft erregt, ausserhalb der genannten Kreise
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jedoch a.uf Verständniss nicht zählen können und deshalb den
Spott herausgefordert 1. ImUebrigen muss man sieh hüten, die
in der Weltstadt wiederholt vorgenommenen Erweiterungen des
Pomerium auf antiqua.risohe Spielerei ihrer Ul'heber zurüok zu
fuhren.

Die Regierung der Republik hat das lawinenhafte An­
sohwellen der Bevölkerung seit den punisohen Kriegen mit allen
verfUgbaren Mitteln einzudämmen gesuoht, zur Ersohwerung des
Verkehrs mjt dem reohten Flussufer den Bau von Brücken hintau­
gehalten, die Festungswerke mit äusserster Zähigkeit gesohützt.
Ihre kurzsiohtige städtische Politik hat bewirkt, dass die Bevöl­
kerung duroh den· Mauergiirtel in einer Weise eingesohnü;rt und
zusammengepferoht wurde, die jeder Besobreibung spottet, hat die
Bevölkerung zur natürliohen Feindin des bestehenden Regiments
gemaeht; denn jede Umwälzung versprach eine Besserung ihres
kläglichen Loses. Die Geschichte der Republik meldet ein ein"
ziges Vorrücken des Pomerium und zwar durch Bulla. Der Staat
sah sioh nämlich 88 v. Chr. zur Bestreitung der Kriegskosten
gegen Mithridrat genöthigt, die geistliohen Liegensohaften am
Oapitol um 9000 Pfund Gold loszuschlagen: durch don Verkauf
wurde öffentliohes in Privateigenthum umgewandelt. Was aber
die kaiserliohen Erweiterungen betrifft, so hängen diese offenbar
mit denl Vorgehen in der Altstadt zusammen. Um. Lioht und
Luft in die grauenhaft übervölkerten Quartiere zu Bollaffen,
werden Häuserblöoke niedergerissen und räumen öffentlichen An­
lagen den Platz. Wie umfassend die Enteignungen im Herzen
der Stadt gewesen sind, lehrt z. B. die Thatsaohe, dass die Bau­
ten auf dem Palatin 10 ha, die Kaiserfora 6 ha, die Thermen des
Titus 7 ha Privatbesitz verschlangen. Zum Ersatz werden VOll

den Sohöpfern dieser Werke, von Caesar, Augustus, Claudius, Nero,
Vespasian, Traian, Anrelian die Privilegien der City ausserhalb
gelegenen Vierteln verliehen nach derselben FioHon wie das
italisohe Bodenreoht an Städte der Provinzen. Der Staat erkennt
damit den Besitzern nicht blos Superfioies sondern volles Eigen­
thum zu. Der praktisohe Werth einer solchen Erklärung darf
nioht untersohätzt werden; denn es kommt vor, dass der Fisous
Ansprüche auf Bodenzius erhebt, elie seit dritthalb Jahrhunderten

1 Dionys X 31. Liv. III 31,
X 13, 8, Gal!. N. A. XIII 14.

Anu.XII SOnl'loa Dial.
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geruht hatten 1. Die Grenze des steuerfreien Sta.dtgebiets wird
durch Steine henorgehoben, die seit Clrludius mit Aufschriften
versehen sind. Nun hat Vespasian wie im Reich und Italien, BO

auch in Rom das Bodeneigenthum des Staates mit Naolldruck
geltend gemacht ll• Das Gesetz hatte ihn ermäohtigt utiquc ci
fines pomerii proferre promove,.e, cum em republica cmU!ebit 'eSse,
liceat, ita uti licuit Ti. Okmdio Oaesari Aug. Gm·manico. uUque
quaeewnque (JllJ ~~u reipublicae maiestate divina1'un~ ltumanarum
publicarum privatar1tmque rerum eSse cmlsebit, ci agere facere ius
potestasque sit, ita ufi divo Aug. Tiberiol1ue Iulio Oaesat'i Aug.
Tiberioque Olaudio Oaesat"i Aug. Germanico fuit. Davon ist Ge­
branc4 gemacht worden, indem Vespasian nnd Titns nach Ablauf
ihrer Censur 75 auctis populi Romani finibus pomcrium amplia­
ve1'unt terminavcn.tlztl1ue3, Das Gesetz nimmt nur !!,uf die Pome­
riumserweiterung des Claudin!!, nicht diejenigen seiner Vorgänger
Bezug. Namentlich befremdet die Auslassung des Augustus und
muss einen triftigen Grund gehabt haben. Der Grund bnl1
lediglich in dem Umstand gefunden werden, dass Augustu8 das
Pomerium von Rom wesentlich anders a.ufgefasst hat, als sein
Nachfolger. Der Untersohied betrifft weder das Staats- noch das
Privatrecht, sondern allsschliesslich das Sacralreoht, ist aber
nichtsdestoweniger geeignet, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln.

Die tägliche Erfahrung lehrt, dass bei der Entfestigung
einer Stadt die verwickeltsten Rechtsfragen zur Sprache kommen.
Oftmals das Eigenthum an den Festungswerken und dem dazu
gehörenden Gelände strittig, die Ansprüche des Staats, der Ge­
meinde, des Militärfisons durchkreuzen einander in einem unauf­
lösbaren .Gewirr. Aehnliche Vorgänge haben im Alterthum sich
abgespielt, seitdem der Friede im Lande seine Herrschaft aufge­
schlagen hatte. In den Municipien ersoheinen die Verhältnisse
klar und durchsiohtig, in Rom unklar und widerspl'ncbsvoll. Der
Widerspruch erhält indessen eine einfache Lösung, sobald man
sich die Thatsaohe vergegenwärtigt, dass Rom innerhalb seiller
Mauern eine ältere Festung barg, die als die Wiege des ganzen
Staats betrachtet wurde. Unter Pomerium wird streng genommen
der freie Raum zu beiden Seiten der Mauer verstanden 4. Da

1 eIL. VI 2GG.
2 Feldmesser p. 54.111.122. 131. 133, Dessau 249. 251. J. N. 2314
II Dessau 244, 248.
4 Liv. 144, ]'eldm. p.17, 33, eyrill. Glosse p.140 l,abh., Tzetzes

erauler, All, Oxon. III B83.
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aber dasäu8sere Gelände an Ausdehpung das innere weit über­
trifft die Theorie vedangt .die sechsfache Breite für den äusse­
ren Streifen 1, amlSerdem das Vorrttoken der Häuser an die
Mauer von Innen in alter und neuer Zeit aUmiihlich im Stillen
vor sich geht, so gelangt man hn gewöhnlichen' Sprachgebrauch
dahin, das Wort allein auf das iiussere. Gelände zu beziehen 2.

Ueber seine Bedeutung in Rom }liitte niemals Streit entstehen
können, wenn die Rauptzeugnisse nicht dem Wortlaut zum Trotz
einem schwer begreiflichen Vorllrtheil geopfert worden wären B.

Varro schreibt oppida conitebant in Latio Etrusco ritu, ut muUa,
id est iunctis'bobus, tauro et vacca interiore, aratro circ~lmagebant

sulm~m. hoc faciebant religionis causa die auspicato ut fossa et
tlluro essent muniti. terram unite erJ!8culpserant, fossam voeabant
et introrsum iactam murum. post ea gui fbebat orbis, urbis prin­
cipif,m; qui qu,od erat post murum, post moerium dictum eius quo
auspicia urbana finiuntur. C'ippi pomeri stant et cit'cftm Ariciam
et cireum Romam. quat'e et oppida quae prius erant circwmdueta
araft·o, ab orbe et urvo ttrbes; et ideo eoloniae nostrae omnis in
lit8ris antiquill scribt~ntur urbeis, quod itetn conditae ut Roma; et
ideo coloniae ut urbes conduntur quod intra pomerium ponuntur.
Die Nelleren entnehmen den Worten, dass die Stadt des Servills
Tullius innerhalb des Pomerium gelegen habe und 80hieben dem
klaren und einfachen Sinn das gerade Gegentheil unter. Es ist
möglich, meinetwegen wahrsoheinlioh, dass das Gelände der ser­
vianiechen Befestigung sorgfältig versteint war; aber mit dem
sacralen und reohtliohen Begriff des Pomerium haben diese Steine
nicht das mindeste zu thUll. Varro handelt in dem ganzen Ab­
sohnitt von der Stadtgründung, weder Servius noch Tarquinius
haben Rom gegründet, sondern Romulus, folglich ist einzig und
allein das antiquom oppidum Palatinum gemeint 4, In sii.mmt­
lichen Erörterungen des Alterthums ist stets nur VOll einer Er­
weiterung des romulischen Pomerium die Rede, der Begriff lehnt
sibh mithin an die Mauer des Palatium an. Im Saoralrecht herrscht

1 Vgl. meine Darlegung Pomp. Studien p. 466-77 'die hier vor­
ausgesetzt und nur durch die Auwendung auf die Topographie Homs
ergänzt wird.

;1 Dig. XVIII 7, 5, Ammian XXV 10, 4, Cod. Th~öd. X 3, 5,
Feldm. p. 17, Servo V Aen. VI 197.

B VarroLL. V 143, Tacit. Ann. XII 23, Gal!. N. A. XIII 14.
<I VarroLL. V 1l:i4, VI 34.
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ein ähnlicher Spraehgabraueh wie wir ihn von Athen kennen:
KaAElTal OE bUl TnV rraAmaV TaUTlJ KllT01KIl<11V Kai Tl aKporrOA1<;;
lJ.EXpl ToubE €n \Irr' ,AellVaiUJv rrOA1<;; 1, Das schrittweise Yor­
rücken des Pomerium hängt mit der Stadt- und Verfassungsge­
schichte eng zusammen. Es ist keineswegs sicher, dass dasselbe,
vom Aventin ganz abgesehen, an den anderen Seiten den seI'­
vianischen Ring erreicht hatte, als durch Claudius eine gewaltige
Vergrössarung und zugleich eine neue Auffassung des Begriffs
durchgeführt wurde.

AugustuB hat mit kluger Selbstbeseheidung auf den Namen
RomuIus verzichtet, aber auf Umwegen dahin gesti'ebt und that·
sächlich erreicht, dass die rOIDulischen Erinnerungen für immer
mit den caesarischen verschwistert wurden: KClAElTm b€ Ta ßa­
aiAE111 rrClAunov, OUX on KIli €bot€: rrOTE OUTUJ<;; aUTa OVOf.lU­
l;Eaem, aAl' on EV TE TIfl TIaAlXTiljJ () Kalaap lflKEl Klli EKEl TO
(JTPlXTllllOV EIXE, Klli nVll KIli rrpo<;; TnV TOO <PUJf.lUAOU rrpoEv­
OiKllOW q>f)f.ll'jV Tl ollda au1:00 arro TOO rravTOC;; opOUC;; €Aaßev'
Kai bla Toiho KUV anOet rrou 6 llUTOKpUTUJp KaTaAUIJ, TnV'WO
rraAllTIOU €rriKAIlO1v ft KaTlllUJrn llUTOU t<1XE1 2• Der Sprach­
gebrauch entsteht wie bislang Oapitoliftm so jetzt Palatium von
der urbs auszuscheiden, zur arm Romana eine ara: 'impfwii hinzu­
zufügen 8. CaHgula. hatte beide zu einer Einheit verschmelzen
wollen; jedenfalls mussten die kaiserlichen Bauten die Ueber­
bleibseI des ältesten Rom völlig verdecken und die Vorstellung
das Palatium sei eine Stadt, aua den Gemiithern verdrängeh. In
dei' constantinischen Beschreibung wÜ'd dem PaIatium ein augu­
ratori~tm zugewiesen, das Gegenstück zum bekannten augt~racu­

lum i1t arce. Es wird nirgends sonst erwähnt, hängt aber wahr­
scheinlich mit dei' hier berührten Wandlung zusammen. Die
Angurn führten die Aufsicht über die Grellzen des Pomerium 4.

Bei seiner Feststellung hat das von Claudius neu errichtete Col­
legium der Haruspiccs mitgewirkt; denn die Lehre von den Sae­
cuIa oder die ßestimmung der Zukunft gehört Zll den wesent­
lichsten Aufgaben der etruskischen Wissenschaftli. Der Lauf des
augustischen . Pomerium ist wie gesagt durch keine erhaltenen

1 Thukyd. II 15, 6, V 18, 10. 5.
2 Dio LIII 16 unter dem J. 27 v. ChI'.
II Die Bezeichnung !lteht Tacit. hist. III 70. 71.
4. DellsRU 311.
5 Taeit. Ann. Xl 10, XlII 24, XV 47, hist. IV 53.
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Steine umschrieben. Am Fluss ! in der lebluJ,ftest(l!1· Verl,ehrsge­
gend hatte es die Serviusmauer nicht überschritten, da die Por­
ticns der Octavia im J. 71 n. Ohr. nooh ausserhalb lag 1. Ebenso
lehrt der 226-244 gefuhrte Rechtsstreit der Fullonen, dass auf
dem Esquilin an der Innenseite des Walles ansehnliclle Grund­
stücke im öffentlichen Besitz verblieben waren 2. Wir wissen
nicht, bis zu welcher Entfernung von der palatinischen Mauer
die aügustischen Pomeriumsteine vorgerückt waren. Dagegcn
erhellt, dass die Steine des Olaudins sich nicht mehr nach der
palatinischen sondern nach der servianischen Mauer richten. Der
Abstand von dieser beträgt ungefähr .300 Schritt: ein Stein im
Süden am M. Testaccio steht ein, ein zweiter im Noi'den, 270 m
vor Portll. Salaria, gar zwei Millien vom Palatin entfernt 8. Der
Augenschein verwehrt eine Bezugnahme auf die Mauer des Ro­
mulus. Ueberdies bezeugt Plinius in klaren Worten (8. 282),
dass der seit mehr als einem Jahrhundert geltende :rechtliche
Begriff der urbs endlich auch von der Staatskirche angenommen
worden ist. Zwei Steine des Vespasian zeigen, dass das Pome­
rium durch ihn nicht wesentlich vergrössert wurde. Ausge­
schlossen blieb das rechte Tiberufer, das Marsfeld und Tbeile
der äusseren Regionen. Das Eigenthum des Staates an Grund und .
Boden muss hier sehr bedeuend gewesen sein. Sueton nennt die
Hausherren, die der Kaiser duroh die Dt'ohung, die Brandstätten
beliebiger Besitznahme preiszugeben, zum Bauen nöthigte, passes­
sores (S. 278). Urkunden lehren, dass der Staat wirklich Boden­
zins in Rom erhob 4.

Der Landfriede schafft Städte, denen das wesentlichste Kenn­
zeichen der ttrbs, die Mauer fehlt. Dies führt eine bemerkens­
werthe Aenderung der Symbolik herbei. In alten Tagen um~

pilügte der Stadtgründer den zur Anlag~ bestimmten Raum: die
Scholle bezeichnete die Mauer, die Furche den Graben. Jetzt
wird das Pomerium ausgepfltigt, die Stadt und Land scheidende
Furche als symbolisohe Mauer gefasst 5. Die ältesten Zeugnisse

1 Dio LV 8 b. Jud. VII u, 4.
2 eIL. VI 266 gefunden bei S. Antonio Abbate, also in der Nähe

des Walles.
9 Hülsen, das Pomerium Roms in der Kaiserzeit, Hermes XXII

615 fg. Lanciani, Forma· Urbis.
4 eIL. VI 266. 1585.
5 Plut. Rom. 11 Ta.cit. Ann. XII 24. Ich habe früher Pomp.

Stad. p. 474 das Wesen der Aenderung verkannt.
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dieses Ritus stammen auIS caesal"ischer Zeit 1; noch sind Pome­
riqmsteine der Colonie Capua erhalten mit der Aufscbritt iU8SU

Oaesaris qua arairum duclum esi 2 • Auch der kleine Grenzgraberi,
dal", wie jüngst auf verllcbiadenen Strecken nachgewiesen worden,
in regelmiissigem Abstand vor dem germanischen Limes herläuft,
wird auf den nämlichen Ursprung zurückgehen. Bei Landanwei­
Bungen wil"d vermessen und vel"liehen semmdum legem divi Au­
gusti qua faZx ei arat81' ierit 3. In Rom stellt das Pomerium die
Grenze des freien Eigenthums und der städtischen Auspicien dar,
wie auch gesagt wird des ager effatus oder der effati urbi fines.
Ideell wird es von den Augurn als ein Templum oder Rechteck
gefasst. pa an der Flullsseite das Pomerium fortfällt und die
erhaltenen Steine etwa 300 Sohritt von der servianischen Mauer
abstehen, hat Vespasian ihm annähernd einen Umfang von 7500
Schl'itt verliehen.

Mit dem 74: nach Chr. abgehaltenen Lustrum haben Vespa.
sian und Titus ibre oensorische Thätigkeit beschlossen. Neben
der Neuordnung von Stadt und Staat sollten grossartige Bauwerke
ihren Namen verewigen. Im nächsten Jahr ward der Friedens­
tempel eingeweiht. Naoh einer Vermuthung Jordan's, die vielen

. Beifall gefunden hat, war an einem anstossenden Gebände der
Plan des nenen Rom, ein Vorläufer des severianischen, von dem
so viele Reste erhalten sind, zur allgemeinen KenntnisBnahme
angebracht 4. Ist dies wirklich der Fall gewesen, so hat dooh
Plinins seine Mittheilnngen, die uns hier besohäftigen, nur mit
Beibülfe eines Mathematiker~ d. h. naoh dem damaligen Sinne
des WortB eines Mystikers, von einem Plan ablesen können.
Uebrigens deutet die gewählte Fassung darauf hin, dass er keine
Alltägliohkeiten vorbl'ingen will; auch musste eB ihm bei seinen
Beziehungen zum Hofe ein Leichtes sein, die zuverlässigsten An­
gaben über Rom in der an massgebendel'Stelle erwünschten Form
zu bekomm.en. Im J.75 ward auch der Coloss des Sonnengottes

1 eio. Phil. II 102; Statut von Urlio c. 73 ne quis intra fines
oppidi colonIaeve qua aratro circumduatum erit, hominam mortuom
infarto nava ibi humato nave urito neve hominis mortui monimentum
aedifioato.

l! 1. N. 3590 OlL. X 3825.
a Feldmesser 112. 201. 203.
4 Jordan, Forma p. 8 Herm. IX p. 194 Top. 1 Ip. 45 vgl. De

Rossi, Piante p. 45, Richter Top. p. 725.
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an der heiligen Strasse errichtet, I der mehr als 100 Fuss hoch
den Schutzgeist der flavischen Stadt darstellte 1, Auf ihn zielt
die von Beda dem Ehrwürdi~en in seine Collectalle~n aufgenom­
mene 'Veissagung: quamditt stat colysamts, stat ct Romet; qttanc10
cadct colysacus, cadet et Roma; 9Mizdo cadet Roma, cadet cf
mundus. Der Uebergang des N4mens auf das grosse Amphi­
theater lag näher als man g'lauhen sollte. In den Mirabilien
heisst dasselbe Tempel der Sonne oder wird mit einem solchen
in Verbindung gebracht 2, Nicht mit Unrecht, wie die Masse
zeigen:

Grosse Axe des Gebäudes 187,770; der Arena 85,756 m
Kleine Axe des Gebäudes 155,638; der Arena 53,624 m.

Dal'1lach berechnete ein mathematischer Freund, beide Flächen
als Ellipsen vorausgesetzt 3, mit einem FebleI' von weniger als
0,1 Dm bezw, 0,002 m:

Inhalt des Gebäudes 22952,6 Dm = 9 Jugera 28 Scrip,
Inhalt der Arena 3611,7 Dm - 1 Jugerum 124 Scrip.
Umfang des Gebäudes 540,607 m = 365% Schritt
Umfang deI' Arena 221,857 m = 1499/ 10 Schritt.

Den Inhalt habe ich lediglich der Vollständigkeit halber
beigefiigt; vielleicht mag die Berechnung sonstigen Nutzen stiften.
Der Umfang dagegen führt uns unmittelbar in die Zahlenmystik
der Stadtgründel' ein. .Die Aussenseite misst 3651/", Schritt (mit
einem Fehler von 2 Zoll) so viel wie das Jahr Tage, ist im
Umfang Roms 36mal enthalten (Ueberschuss 51 Schritt). Die
Arena misst 150 Schritt (wenigel' 6 Zoll) und geht 88mal in den
Umfang Roms auf, Die Frage, welclle Dauer diesel' Stadt be­
stimmt sei, hat die Gemüther der Weisen und Staatsmänner un­
ablässig gequält. Nach der von Varro verzeichneten Angabe
eines hervorragenden Augurs waren es zwölf Saeculf!, von je hun- .
dert Jahren: als das verhängnissvolle Jahr 1200 = 448 n. Chr.
zu Ende ging, wartete man in banger Sorge auf die Erfüllung"',

1 Leider lässt sich die Höhenziffer nicht mit Sicherheit herstellen,
Sueton Nero 31 CXX; Plin. XXXIV 45 hat der Bambergensis qui nOll­

aginta (= CVIXO), der Ril;lcardianus eCIIX, der Leidensia CVIX, cler
Vindobonensis CVID; Dio LXVI 15 100 Fuas; Stadtbeschreibung mit
unwesentlichen Varianten für die Statue 1021/ 2, die Strahlen 221/ 2 ; Eu­
sehius in den verschiedenen Versionen 107, 127, 128.

2 Urlichs Codex top. p. 110. 121. 136. 160. 167.
3 Was sie nach Beschreibung Roms III 1, 323 sind.
4 Censorin d. n. 18, 15, Claudian X,'(VI 265, Sidoll. ApolL VII

55. 358.
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Dass die zwölf Geier, die dem Romulus die Götterweihe zur
Gründung Roms überbrachten, zwölf Saecula ankündeten, war
freilich klar. Aber Augur Vettins, der Gewährs!llann Varro's
wird sich in der Dauer der Saecula vergriffen haben. Hätte er
nach hundertzehnjährigen gerechnet, BO könnte er als groSBel'
Prophet gelten; denn beim A\llauf des Jahres 1320 der Stadt,
im April 568 rüokten die Langobarden in Italien ein. Nachdem
in der neueren Geschichte die Generationenlehre der Etrusker
wieder aufgelebt ist, möchte es sich überhaupt empfehlen, das
mecllanisohe Abzählen VOll hundert durch das Saeculum von hun­
dertzehn Jahren zu erweitern: die Saohe würde dadurch uuter­
haltender, ausserdem die Aussioht auf Treffer verdoppelt. Dies
nebenbei. Bei der Bestimmung des Umfangs von Rom auf 13200
Schritt wird in der Tha.t die Erinnerung an die von den Göttern
verheissenen zwölf Saecula mitgewirkt haben. -- Ob die beziffer­
ten Eingänge, deren ·das Ampllitheater 76 hat, die durch die
beiden Axen in vier Gruppen von je 19 zerlegt werden, an die
19 Stadtthore erinnern sollen, ob die Zahl als Quadratwurzel
von 365 gedacht sei und ähnliche Griibeleien lasse ich bei Seite.
Nur ein Wort noch ist über die Orientirung zu sagen. Der Cir­
cus ist naoh ausdrüokliohen Zeugnissen der Sonne geweiht: ent~

sprechend sehen wir die Axe des Cirous maximus naoh den Sol­
stitien, des vatikanisohen Cirous nach det;! Aequinoctien genau
geriohtet 1• Das Colosseum jedoch, das der nämlichen Reihe an­
gehort, liegt nach meiner im Winter 1871/72 gemachten Messung
288 11• loh glaube den frUher von mir nioht verstandenen Bezug
nunmehr deuten zu können. Der Sonnenaufgang verweist auf den
13. oder 15. Februar, den Geburtstag der flavischen Stadt (S. 281).
Die Hoffnungen, mit denen er einst begangen wurde, sind schnell
getäuscht geyvorden. Moge das Standbild des tapfern Königs,
das von der Kuppe, wo einst die Augurn nach Götterzeiohen aus'
spähten, auf die Haulltstadt Italiens herabschauen wird, längere
und gliickliohere Tage all sich vorüberziehen lassen als dem
SonnencoloBs Vespasians beschieden wal"

Bonn. H. Nissen.

1 Rhein. Mus. XXXIII p. 554.




